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1. Änderung der  
Ordnung über die Nutzung der Sporthalle der Stadt Biesenthal  - Hallenordnung - 

 
 
 
Die Ordnung über die Nutzung der Sporthalle der Stadt Biesenthal  - Hallenordnung -   
vom 17.12.2010 wird mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal  
am 15. Dezember 2011 wie folgt geändert: 
 
 
 
 

§ 6 - Nutzungszeiten 
 
1. Im Absatz 1 – Änderung Satz 2  

„Die große Sporthalle in der Schützenstraße steht den Nutzern täglich, entsprechend dem 
Hallenbelegungsplan, zur Verfügung und ist bis spätestens 22.30 Uhr zu verlassen.“ 
  

2. Absatz 2 wird wie folgt neu formuliert:  
„Die Nutzung der Sporthalle in der Schützenstraße entfällt an gesetzlichen Feiertagen. 
Die Nutzung der kleinen Sporthalle in der Grundschule entfällt an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen.“ 

 
 
 
 
 
 

 Inkrafttreten 
 
Die 1. Änderung der Ordnung über die Nutzung der Sporthalle der Stadt Biesenthal  - Hallenordnung - tritt am 
Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

 
 
 
 
ausgefertigt: 
 
 
 
Biesenthal, den 28.12.2011      
 
 
 
gez. i.V.  Schönfeld 
  Amtsdirektor        
 
 
 
 
 



 
 
 
 
V e r k ü n d u n g s a n o r d n u n g: 

 
 
 
Die  
 
1. Änderung der Ordnung über die Nutzung der Sporthallen des Stadt Biesenthal - Hallenordnung - 
beschlossen in der öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Biesenthal am 15.12.2011  
wird im Amtsblatt für das Amt Biesenthal-Barnim, Ausgabe Nr. 01/2012, Jahrgang Nr. 9  
am 31.12.2012 öffentlich verkündet. 
 
 
 
 
 
Biesenthal, den 28.12.2011 
 
 
 
gez. i.V.  Schönfeld 
  Amtsdirektor         
 
 

 
 
 
 
 
 

 


